
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 10. und 11. Oktober 2020 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Not-
falldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 7. und 8. November 2020 
unter Telefon 08386/4040. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und 
von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten 
ist in der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, 
wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
am 7. November 2020: Alpenland Apotheke, Sonthofen,  
Freibadstraße 12, Telefon 08321/66610 
am 8. November 2020: Apotheke Scharpf, Sonthofen,  
Berghofer Straße 26, Telefon 08321/66640

Oberstdorf, Fischen:
am 7. November 2020: Apotheke im Färberhaus, Fischen,  
Hauptstraße 4, Telefon 08326/385740 (17.00 bis 19.00 Uhr)
am 8. November 2020: Vallis Apotheke, Oberstdorf,  
Poststraße 10, Telefon 08322/940700  
(10.00 bis 12.00 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr) 

Oberstaufen:
am 7. November 2020: Berg-Apotheke, Lindenberg,  
Bahnhofstraße 2a, Telefon 08381/3404
am 8. November 2020: Hochgrat-Apotheke, Oberstaufen,  
Hugo-von-Königsegg-Straße 4, Telefon 08386/4583 

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 7. November 2020: Schloss-Apotheke, Sulzberg,  
Bahnhofstraße 2, Telefon 08376/97320 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 8. November 2020: Andreas-Hofer-Apotheke, Altusried,  
Kemptener Straße 2, Telefon 08373/921757 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 7. November 2020: Kronen-Apotheke,  
Kronenstraße 31, Telefon 0831/22934
am 8. November 2020: Pluspunkt-Apotheke,  
August-Fischer-Platz 1, Telefon 0831/2006206

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Öffentliche Zustellung

Sonthofen, 2. November 2020, Nr. OA-KE85 Az.: SG52/SF/Ak/OA-KE85
Landkreis Bürgerservice, Herr Aktas
Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05
Telefon: 08321/612-900, Telefax: 08321/612-350, E-Mail: buergerser-
vice@lra-oa.bayern.de

Zulassungsrecht;
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau  Ilona Eiduka, 
geb.: 18.03.1986 in Bauska
Zuletzt wohnhaft in: Auf der Breite 7, 87509 Immenstadt
Fahrgestellnummer: WAUZZZ4L08D024676 amtl. Kennz.: OA-KE85

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 2. Novem-
ber 2020, Nr. OA-KE85 Az. SG52/SF/Ak/OA-KE85,
gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 
VwZVG

Der derzeitige Aufenthaltsort des vorgenannten Empfängers ist unbe-
kannt.

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der 
angegebenen Anschrift erfolglos ebenso anschließende Ermittlungen über 
den aktuellen Aufenthalt.

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich 
zugestellt.

Der Bescheid vom 26.10.2020, Nr. OA-KE85, Az.SG/52/SF/Ak/
OA-KE85, liegt bei der Zulassungsstelle des Landratsamtes Oberallgäu, 
Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststun-
den zur Abholung durch den Betroffenen auf.

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung 
Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 
VwZVG).

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.

gez.: S.Aktas, Verwaltungsangestellter 52-299

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 23.10.2020,  (Bpl.
Nr. 1028/20), den Neubau eines Einfamilienhauses in 87534 Oberstaufen, 
Am Kühlen Grund 1a, (Fl.Nr. 162/33), Gemarkung Oberstaufen, bauauf-
sichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in  
86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elek-
tronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internet-
präsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

gez.: Johannes Kaserer

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Marktgemeinde Oberstaufen, Schloßstraße 8, 87534 Oberstaufen 
eingesehen werden.

Johannes Kaserer 21-300

Bekanntmachung Schulverband Blaichach-Burgberg

Die Regierung von Schwaben hat durch Rechtsverordnung vom 
10.07.1969 (Amtsblatt der Regierung von Schwaben Nr. 26/1969) für 
das Gebiet der Gemeinden Blaichach, Burgberg i. Allgäu und Gunzesried 
eine Vollschule (Grund- und Hauptschule) als Verbandsschule mit der 
Bezeichnung „Volksschule Blaichach“ errichtet.

Die Grundschule in Burgberg i. Allgäu gehört ausdrücklich nicht zum 
Schulsprengel der Volksschule Blaichach.

Durch Verordnung der Regierung von Schwaben vom 20.09.2010 (Amts-
blatt der Regierung von Schwaben Nr. 14/2010) umfasst der Sprengel 
der Hauptschule Blaichach (Jahrgangsstufen 5 mit 9) die Gemeinden 
Blaichach und Burgberg i. Allgäu und erhielt die Bezeichnung „Mittel-
schule Blaichach“.

Diese Bezeichnung wurde durch die Regierung von Schwaben am 
05. 10. 2010 beurkundet.

Die Schulverbandsversammlung hat am 04. 08. 2020 die folgende mit 
Schreiben des Landratsamts Oberallgäu, vom 20. 10. 2020, Aktenzeichen 
SG-32-0530-780115-780118, rechtsaufsichtlich genehmigte

Satzung
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes

(Verbandssatzung)

erlassen:

§ 1
Bestand des Schulverbandes

(1)  Der Schulverband besteht aufgrund der Errichtung der Volksschule – 
jetzt Mittelschule – Blaichach als Verbandsschule.

(2)  Mitglieder des Schulverbandes sich die Gemeinden Blaichach und 
Burgberg i. Allgäu.

(3)  Der räumliche Wirkungsbereich des Schulverbandes umfasst den mit 
Verordnung der Regierung von Schwaben vom 20.09.2010 festge-
legten Schulsprengel der Verbandsschule „Mittelschule Blaichach“.

(4)  Der Schulverband führt folgenden Namen „Schulverband Blaichach-
Burgberg“.

(5)  Der Schulverband hat seinen Sitz in Blaichach.

§ 2
Organe des Schulverbandes

Organe des Schulverbandes sind die Schulverbandsversammlung und der 
Schulverbandsvorsitzende.

§ 3
Schulverbandsversammlung

(1) Die Schulverbandsversammlung besteht aus

 a)  den ersten Bürgermeistern der am Schulverband beteiligten Gemein-
den (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG) und

 b)  daneben so vielen weiteren Vertretern, dass jede beteiligte Gemeinde 
insgesamt mit jeweils der dreifachen Anzahl der nach Art 9 Abs. 3 
Satz 1 BaySchFG zu Entsendenden vertreten ist. Somit entsendet 
jede beteiligte Gemeinde mindestens zwei weitere Vertreter.

(2)  Den Vorsitz in der Schulverbandsversammlung führt der Schulver-
bandsvorsitzende.

(3)  Die Aufgaben des Schulverbands werden entsprechend Art. 34 Abs. 1 
KommZG grundsätzlich von der Schulverbandsversammlung wahrge-
nommen. Die Schulverbandsversammlung ist insbesondere zuständig 
für die ihr nach Art. 34 Abs. 2 KommZG vorbehaltenen Angelegenhei-
ten. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

§ 4
Schulverbandsvorsitzender

(1)  Die Schulverbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte auf die Dauer 
von sechs Jahren den Schulverbandsvorsitzenden und seinen Stell-
vertreter.

(2)  Der Schulverbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Schulver-
bandsversammlung und erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angele-
genheiten, die nach der Gemeindeordnung dem ersten Bürgermeister 
zukommen, soweit sie nicht nach § 3 Abs. 3 der Schulverbandsver-
sammlung vorbehalten sind.

§ 5
Rechtsstellung des Schulverbandsvorsitzenden

und der übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung

(1)   Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen 
Mitglieder der Schulverbandsversammlung (Schulverbandsräte) sind 
ehrenamtlich tätig. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt 
sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der 
Schulverbandsversammlung. Außerdem können einzelnen Mitglie-
dern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse übertra-
gen werden.

(2)  Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulver-
bandsversammlung kraft Amtes angehören (§ 3 Abs. 1 Buchstabe a), 
haben einen Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen.

(3)  Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung (§ 3 Abs. 
1 Buchstabe b) erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld für jede 
Sitzung in Höhe v. 30,– Euro für die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen der Schulverbandsversammlung, eines Ausschusses oder 
eines Arbeitskreises, soweit sie vom Schulverbandsvorsitzenden oder 
seinem Vertreter einberufen wurden.

(4)  Der Schulverbandsvorsitzende und der Stellvertreter des Schulver-
bandsvorsitzenden erhalten für ihre Tätigkeit eine monatliche Ent-
schädigung in Höhe v. 30,– Euro (Schulverbandsvorsitzender), bzw. 
15,– Euro (Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden).

(5)  Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner für 
auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. Als Dienstreise gilt 
nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, die 
an den üblichen Sitzungsorten in Blaichach oder Burgberg stattfinden.

§ 6
Geschäftsgang des Schulverbandes

Die Schulverbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. Im 
Übrigen gelten für den Geschäftsgang die Bestimmungen der Gemein-
deordnung.

§ 7
Geschäftsführung des Schulverbandes

Als Geschäftsstelle des Schulverbandes wird die Gemeindeverwaltung 
desjenigen Verbandsmitglieds bestimmt, das den Schulverbandsvorsit-
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

zenden stellt. Für die Aufwendungen zur Führung der Geschäftsstelle 
(Verwaltungs- und Kassengeschäfte) erhält das betroffene Schulver-
bandsmitglied eine Entschädigung entsprechend der Vereinbarung vom 
23.12.1982 und den ggf. künftig dazu abgeschlossenen ändernden oder 
ergänzenden Vereinbarungen.

§ 8
Kassengeschäfte des Schulverbandes

Die Kassengeschäfte des Schulverbandes werden durch die Gemeinde-
kasse desjenigen Verbandsmitglieds geführt, welcher die Aufgaben der 
Geschäftsstelle des Schulverbands obliegen.

§ 9
Finanzierung des Schulverbandes

(1)  Der Schulverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen nicht 
gedeckten Finanzbedarf von den Verbandsmitgliedern eine Schulver-
bandsumlage.

(2)  Die Schulverbandsumlage ist nach ihrer Festlegung in vierteljähr-
lichen Teilbeträgen mit Fälligkeit jeweils zum ersten Werktag eines 
Vierteljahres zu entrichten. Soweit der Umlagenbetrag noch nicht 
festgelegt ist, wird eine Vorauszahlung in Höhe des zuletzt festgesetz-
ten Betrages fällig.

 
§ 10

Auseinandersetzung

Im Falle der Auflösung oder für den Fall, dass in Folge der Veränderung 
des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband ausschei-
det, findet eine Vermögensauseinandersetzung nach Art. 47 KommZG 
zwischen dem Schulverband und dem ausscheidenden Verbandsmitglied 
statt.

§ 11
Bekanntmachungen des Schulverbandes

Die Bekanntmachungen des Schulverbandes erfolgen im Amtsblatt für 
den Landkreis Oberallgäu.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Mai 2020 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des 
Schulverbandes (Verbandssatzung) v. 17. September 2014 außer Kraft.

Blaichach, 28. Oktober 2020

Schulverband Blaichach-Burgberg

Christof Endreß, Schulverbandsvorsitzender 51-301

Bekanntmachung des 
MARKTES OBERSTDORF

über die Widmung des Alpwegs Untere Mädele  
zum Eigentümerweg 

Widmung des Alpwegs Untere Mädele zum Eigentümerweg

Der Bau-, Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsausschuss des Marktes 
Oberstdorf hat in seiner Sitzung am 15.10.2020 beschlossen, den Alpweg 
Untere Mädele, der über Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 3214, 
3214/2, 3218/1, 3226, 4736/2, 4733 und 4732, alle Gmkg. Oberstdorf, 
verläuft und dabei an der Abzweigung vom öffentlichen Feld- und 
Waldweg Nr. 81 (=Alpweg Traufberg) beginnt und an der Nordseite 
des Alpgebäudes der Unteren Mädele Alp endet, als Eigentümerweg zu 
widmen und mit der lfd.-Nr. 12 in das Bestandsverzeichnis des Marktes 
Oberstdorf einzutragen. 

Inhalt der neuen Eintragung:

Nr. des  
Straßenzuges:

12

Bezeichnung des 
Straßenzuges:

Alpweg Untere Mädele

Anfangspunkt: beim Abzweig vom öffentlichen Feld- und Wald-
weg Nr. 81 (=Alpweg Traufberg)

Endpunkt: Nordseite des Alpgebäudes  
der Unteren Mädele Alp

Fl.-Nrn.: 3214, 3214/2, 3218/1, 3226, 4736/2, 4733 und 
4732, alle Gmkg. Oberstdorf

Länge: 2140 m

Widmungs-
beschränkungen:

Land- und Forstwirtschaft, Anlieger (= direkt  
oder indirekt über den Weg erschlossene Grundei-
gentümer), Jagdberechtigte, Alpe Untere Mädele,  
nur im Sommer der Allgemeinheit als Fußweg

Straßenbau-
lastträger:

Die jeweiligen Eigentümer. Die Aufgaben  
aus der Straßenbaulast sowie die (Sonder-)-
Baulast an der Brücke über die Trettach sind dem 
Verein der ehemaligen Rechtler der Ortsgemein-
de Oberstdorf e. V. aufgrund Vereinbarung vom 
18. 09. 2020 übertragen.

Die Widmungsverfügung liegt in der Zeit vom 03. November 2020 bis 
einschließlich 20. November 2020 während der allgemeinen Dienststun-
den, jeweils Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und 
freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 im Bauamt des Marktes Oberstdorf, 
Prinzregenten-Platz 1, 2. OG, öffentlich aus. 

Sie gilt zwei Wochen nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Landratsamtes Oberallgäu als bekannt gegeben.

Innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe ist gegebenenfalls Klage bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg,
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Markt Oberstdorf) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 

Oberstdorf, 28.10.2020

MARKT OBERSTDORF

gez.: Klaus King, Erster Bürgermeister 51-302

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 28.10.2020, (Bpl.Nr. 
1103/20), den Abbruch Wohnhaus und Ersatzbau eines Wohnhauses mit 
zwei Wohneinheiten und Garage in 87561 Oberstdorf, Brunnacker-
weg 4, (Fl.Nr. 1565, 1565/2), Gemarkung Oberstdorf, bauaufsichtlich 
genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugel-
assen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de). 

gez.: Karl-Heinz Pfeil

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Marktgemeinde Oberstdorf, Oberstdorf Haus, Prinzregenten Platz 
1, 87561 Oberstdorf, eingesehen werden.

Karl-Heinz Pfeil 21-305

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 29.10.2020, (Bpl.Nr. 
1010/20), den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 6 Wohneinheiten 
und Tiefgarage in 87561 Oberstdorf, Ludwigstraße 26, (Fl.Nr. 1628, 
1628/4, 1628/5), Gemarkung Oberstdorf, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in  
86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugel-
assen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de). 

gez.: Karl-Heinz Pfeil

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Marktgemeinde Oberstdorf, Oberstdorf Haus, Prinzregenten Platz 
1, 87561 Oberstdorf, eingesehen werden.

Karl-Heinz Pfeil 21-306

Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung
im Landratsamt Oberallgäu

Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900

Telefax 08321/612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung und  
 Führerscheinstelle Kempten  

0831/2525-3400
Telefax 0831/2525-3450

buergerservice-zulassung@kempten.de

Im Internet:
	 ▶  Wunschkennzeichen reservieren
	 ▶  Feinstaubplakette bestellen
	 ▶  Termin vereinbaren

www.buergerservice-zulassung.de

Erweiterte Öffnungszeiten:

Sonthofen Kempten

Mo. 7.30  - 17.00 h 7.30  - 12.00 u. 
13.00 - 16.00 h

Di. 7.30  - 13.00 h 7.30  - 13.00 h

Mi. / Do. 7.30  - 16.00 h 7.30  - 12.00 u. 
13.00 - 16.00 h

Fr. 7.30  - 12.30 h 7.30  - 12.30 h

Über unsere neue Behördenrufnummer 115  
erreichen Sie uns ohne Vorwahl

Montag bis Freitag 7.30 bis 18.00 Uhr
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Einladung
zur  

2. öffentliche Sitzung des Ausschusses für ÖPNV, 
Energie und Klimaschutz des Landkreises Oberallgäu

am Montag, den 09. 11. 2020  
um 14.00 Uhr bis vorauss. 17.00 Uhr, 

im  Sitzungssaal der Sparkasse in Sonthofen 
(3. OG, Eingang Westseite/Promenadestraße) 

Tagesordnung:

1.   Bekanntgaben
2.    Bericht über die Einführung einer Ringbuslinie im Gebiet der 

Alpsee Grünten Gemeinden
3.    Auslaufende Liniengenehmigungen 2020 und Einführung 

neuer öffentlicher Dienstleistungsaufträge
4.   Zukünftiger Umfang der Kooperationsförderung
5.    Vorstellung und Empfehlung der Haushalte AOD 152 ÖPNV 

und AOD 153 Schülerbeförderung
6.    Treibhausgasbilanz für das Landratsamt im Rahmen des Bünd-

nis klimaneutrales Allgäu 2030,  
Beschlussfassung zum Schwerpunkt Mitarbeitermobilität

7.   European-Energy-Award (eea) – Jahresbericht 2020
8.    Kurzinfo zum Sachstand Überarbeitung des  

„Masterplans 100 % Klimaschutz“
9.    Vorstellung und Empfehlung der Haushaltsansätze im Bereich 

Klimaschutz
10.   Behandlung von Anträgen
11.   Verschiedenes

Wegen der geltenden Abstandsregelungen ist die Anzahl der Besu-
cherplätze begrenzt. Daher bitten wir Besucher ggf. um Anmeldung 
zur Sitzung.

Gemäß den aktuell geltenden Corona-Regelungen besteht Masken-
pflicht sowohl im Gebäude der Sparkasse allgemein (Zugangsbe-
reich) wie auch während der Sitzung am Platz.

gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin 51-307

Bekanntmachung
der Gemeinde Ofterschwang

über das Inkrafttreten der Einbeziehungs-Satzung  
„Tiefenberg-Nord“  

I.

Der Gemeinderat der Gemeinde Ofterschwang hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
14.09.2020 die Einbeziehungssatzung „Tiefenberg-Nord“ in der Fassung vom 04.09.2020 
beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt. 
Die Ausgleichsfläche befindet sich auf einer Teilfläche des Grundstücks mit der Fl. Nr. 
1723/2 der Gemarkung Bad Hindelang zwischen der Stadt Sonthofen und des Marktes Bad 
Hindelang direkt nördlich der Bundesstraße 308. 
 
Diese Einbeziehungssatzung wird gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) durch diese 
Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
Ein Genehmigungsverfahren beim Landratsamt Oberallgäu war nicht erforderlich, da 
Satzungen gem. § 34 Abs. 4 BauGB kraft Bundesrecht keiner Genehmigung durch das 
Landratsamt Oberallgäu bedürfen.  

Die Einbeziehungs-Satzung „Tiefenberg-Nord“ – bestehend aus der Planzeichnung, Satzung 
und Begründung – kann ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung in der  Gästeinforma-
tion in Ofterschwang, Kirchgasse 1, 87527 Ofterschwang, I. Stock, sowie in der Verwal-
tungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, I. Stock, Zimmer 13, 
während der  allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
Jedermann kann die Satzung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. 

Zudem ist die Einbeziehungssatzung „Tiefenberg-Nord“ mit Begründung im Internet auf 
der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe unter dem Link www.hoerner-
gruppe.de/buergerservice/ortsrecht/ofterschwang und dort unter der Rubrik „Einbeziehungs-
satzung Tiefenberg-Nord“ sowie unter der Internetadresse www.bauleitplanung.bayern.de 
eingestellt und einsehbar. 

II.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften des Baugesetzbuches beim Zustandekommen einer Einbeziehungssatzung unbe-
achtlich, wenn sie im Falle einer beachtlichen Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
4 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften oder im  Falle von beachtlichen 
Mängeln des Abwägungsvorgangs (§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB) nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der Einbeziehungssatzung gegenüber der Gemeinde 
Ofterschwang geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die 
Mängel begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  

Ofterschwang, den 29.10.2020

GEMEINDE  OFTERSCHWANG

gez.: Alois Ried, Erster Bürgermeister 51-303

Bekanntmachung  
der Gemeinde Ofterschwang

Einbeziehungssatzung „Hüttenberg-West“;
hier: - Aufstellungsbeschluss
         -  Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinderat der Gemeinde Ofterschwang hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
14.10.2020 die Aufstellung der Einbeziehungssatzung „Hüttenberg-West“ beschlossen.
Der Entwurf der Einbeziehungssatzung „Hüttenberg-West“ mit Begründung in der Fassung 
vom 14.10.2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 14.10.2020 gebilligt und für die 
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 
Das Plangebiet liegt im Westen des Ortsteiles „Hüttenberg“ in Ofterschwang und  umfasst 
das Grundstück mit der Fl.-Nrn. 2531/10 Teilfläche der Gemarkung Ofterschwang.
Der räumliche Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan (maßstabslos) dargestellt. Die 
naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleichsfläche befindet sich südlich des Geltungsbe-
reiches auf der Fl. Nr. 2531/13, Gemarkung Ofterschwang. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der konkrete Zuschnitt der Fläche(n) im Laufe des 
Verfahrens noch ändern kann.  

Der Entwurf der Satzung mit Begründung in der Fassung vom 14. 10. 2020 liegt in der Zeit 

vom 11. November 2020 bis einschließlich 11. Dezember 2020

in der Gästeinformation in Ofterschwang, Kirchgasse 1, 87527 Ofterschwang, 
I. Stock sowie in der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. 
Allgäu, im Bau- u. Ordnungsamt, I. Stock, Zimmer 13 während der allgemeinen Dienststun-
den zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Ergänzend zur öffentlichen Auslegung kann der Entwurf mit Begründung in der Fassung 
vom 14.10.2020 auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe unter dem 

Link www.hoernergruppe.de/buergerservice/ortsrecht/ofterschwang und dort unter der 
Rubrik „Einbeziehungssatzung Hüttenberg West“ sowie unter der Internetadresse www.
bauleitplanung.bayern.de eingesehen werden. 

Gemäß § 34 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Satzung die Vorschriften über die 
Öffentlichkeits- u. Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 BauGB 
entsprechend anzuwenden. Gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2  BauGB sind ergänzend § 1a Abs. 2 
und 3 und § 9 Abs. 1 a BauGB entsprechend anzuwenden. 
Der Satzung ist eine Begründung mit den Angaben entsprechend § 2a Satz 2 Nr. 1 BauGB 
beizufügen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und 
einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB sowie von einer zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 

Eine Umweltverträglichkeits-Prüfung im Sinne des Gesetzes zur Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) ist nicht erforderlich. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich abgegeben 
werden. Stellungnahmen, die nicht fristgerecht abgegeben worden sind, können gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4 a Abs. 6 BauGB bei der Beschluss-fassung über die Satzung 
unberücksichtigt bleiben. 

Parallel mit der Auslegung findet die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und son-
stigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB auf Grund von 
§ 4a Abs. 2 BauGB statt. 

Ofterschwang, den 29. Oktober 2020

GEMEINDE  OFTERSCHWANG

gez.: Alois Ried, Erster Bürgermeister  51-304

Einladung
zur 

2. öffentliche Sitzung des Ausschusses  
für Soziales, Gesundheit, Familie, Bildung, Integration,  

Kultur und Ehrenamt des Landkreises Oberallgäu

am Dienstag, den 10. 11. 2020  
um 14.00 Uhr bis vorauss. 17.00 Uhr, 

im Sitzungssaal der Sparkasse Allgäu in Sonthofen  
(3.OG, Eingang Promenadestraße, gegenüber  

vom Dänischen Bettenlager) 

Tagesordnung:

1. Bekanntgaben
2.   Kurzzeitpflegesituation im Landkreis Oberallgäu:  

Evaluationsbericht der Förderung & Ergebnisse Seniorenpoli-
tisches Gesamtkonzept

3.   Seniorenpolitisches Gesamtkonzept: Sachstandsbericht 2020 & 
Jahresplanung 2021

3.1.  Pflegestützpunkt im Landkreis Oberallgäu: Eckpunkte zum 
Aufbau - Beschluss

4.  Haushalte - (Beschlüsse)
4.1.  Sozialhilfe
4.2.  Betreuung, Senioren und Schuldnerberatung
4.3.  Amt für Migration
4.4.  Jobcenter
4.5.  Gleichstellungsstelle
4.6.  Beauftragte für Migration und Integration
4.7.   Bildungsregion: Zuschüsse für die Volkshochschulen - Beschluss
5.   Verlängerung der Ehrenamtskarte 2019 - Beschluss
6.    Heimatbuch für Grundschüler im Oberallgäu; Nachdruck für 

die kommenden Schuljahre - Beschluss
7.    Freiwillige Leistungen des Landkreises für das  

überörtliche kulturelle Leben und die Kulturarbeit  
– Empfehlungen für das Haushaltsjahr 2020 – Beschluss

8.   Behandlung von Anträgen
9.   Verschiedenes

Wegen der begrenzten Anzahl der Besucherplätze, durch die gel-
tenden Abstandsregelungen, bitten wir um Anmeldung zur Sitzung. 

gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin 51-308

Sonthofen, den 3. November 2020
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin


